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Norm

BDG 1979 §70

DO Bundesforste BGBl 1986/298 §48

VBG 1948 §27f

Rechtssatz

Der Begri4 des Vorgri4s auf künftige Urlaubsansprüche 6ndet sich zwar nicht im Urlaubsgesetz, wohl aber in einigen

anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften (vgl § 27f VBG 1948, § 70 BDG 1979, § 48 Bundesforste-Dienstordnung 1986).

Durch den Urlaubsvorgri4 soll der Arbeitnehmer die Gelegenheit erhalten, einen Teil des von ihm erst im folgenden

Jahr gebührenden Urlaubs bereits vorweg zu verbrauchen. Er soll damit im Endergebnis nicht mehr an Urlaub erhalten,

als ihm von Gesetzes wegen zusteht, die zeitliche Verteilung soll aber zu seinen Gunsten verändert werden. Ein

Arbeitgeber, der einen Urlaubsvorgri4 gewährt, leistet damit einen Vorschuss auf eine erst künftig entstehende

Verp>ichtung. Soll der Vorgri4 auf einen künftigen Urlaub anrechenbar sein, dann muss die vorschussweise gewährte

Leistung inhaltlich dem Urlaubsanspruch entsprechen. Da sich der Urlaubsanspruch aus Freizeit und Entgelt

zusammensetzt, ist die Anrechnung nur möglich, wenn der Arbeitnehmer beides erhalten hat. Eine Verp>ichtung zur

Bezahlung des Urlaubsentgelts für den vorschussweise gewährten Urlaub erwächst daher aus der Vereinbarung über

den Urlaubsvorgri4 selbst. Aus ihr ergibt sich, dass der Arbeitnehmer ein Urlaubsäquivalent erhalten soll und dazu

gehört eben auch das Urlaubsentgelt (Tomandl in ZAS 1987, 90).
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Auch; Beisatz: Ein Urlaubsvorgriff bedarf einer Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien. (T1)
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